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- Rechtsstreitbegleitung des Eltern-Kind-Zentrums
Schwabing/Maxvorstadt e.V. durch die Stadt Münchener
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03463 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 04 – Schwabing West vom 29.03.2017

- Lärmmessung im Eltern-Kind-Zentrum Schwabing/Maxvorstadt e.V. 
BA-Antrags-Nr. 14-20 /B 03464 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 04 – Schwabing West vom 29.03.2017

Sehr geehrter Herr Klein, 

bei den in den Anträgen Nr. 14-20 / B 03463 und 14-20 /B 03464 des Bezirksausschusses des
Stadtbezirkes 04 – Schwabing West vom 29.03.2017 angesprochenen Angelegenheiten 
handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der 
Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadtratsgemäßen 
Behandlung bedarf es daher nicht. 

Vielen Dank für die Unterstützung des Eltern-Kind-Zentrum-Schwabings e. V. durch den 
Bezirksausschuss. Das ELKI als eingetragener Verein leistet mit seinem Angebot einen 
wichtigen Beitrag für unsere plurale Stadtgesellschaft. Gerade die Tatsache, dass es sich bei 
den Angeboten des ELKI um kostenlose Angebote an Münchner Familien handelt, wird von 
Seiten des Referates für Bildung und Sport sehr begrüßt und dafür bedanken wir uns bei allen 
Mitwirkenden.

          
An den Vorsitzenden des Bezirksausschusses 
04 – Schwabing West
Herrn Walter Klein
Tal 13
80331 München 
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In München gibt es ca. 1.340 Kindertageseinrichtungen in städtischer und nichtstädtischer 
Trägerschaft. Ca. 900 Einrichtungen werden in nichtstädtischer Trägerschaft geführt, davon 
sind knapp 230 Eltern-Kind-Initiativen.

Immer wieder kommt es in diesem Zusammenhang zu Beschwerden von Anwohnern und 
Nachbarn über Lärm, z.B. durch den An- und Abfahrverkehr etc.. Es ist dem Referat für 
Bildung und Sport leider nicht möglich bei einer so großen Anzahl an Einrichtungen jeweils 
individuell durch Lärmgutachten u. ä. zu unterstützen. 
Insbesondere ist es nicht möglich, in einem bestehenden Rechtsstreit juristische 
Beratungsunterstützung zu leisten. 

Sie dürfen versichert sein, dass sich das Referat für Bildung und Sport auch weiterhin in der 
Öffentlichkeit, bei Infoveranstaltungen und Bürgerversammlungen für die Belange der 
Münchner Kinder und ihrer Eltern einsetzt, gerade im Hinblick auf das Thema Akzeptanz, 
insbesondere was Einrichtungen für Kinder und Sportplätze betrifft. 

Die Anträge Nr. 14-20 / B 03463 und Nr. 14-20 /B 03464 des Bezirksausschusses des 
Stadtbezirkes 04 – Schwabing West vom 29.03.2017 sind hiermit satzungsgemäß behandelt. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin 


